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 Veröffentlicht am 27.02.1995

Norm

MRG §12 Abs3 Ca

Rechtssatz

Der kraft Gesetzes zwingend, demnach selbst gegen den Willen des Altmieters und des Neumieters statt5ndende

Eintritt des Unternehmenserwerbes in die Mietrechte kann allerdings durch eine wirksame Dreiparteieneinigung

zwischen Unternehmensveräußerer, Unternehmenserwerber und Vermieter ersetzt werden.
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